
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen, den 31. Januar 2011 

 
 
 

Mandantenbrief Februar 2011 
 

 
Sehr geehrte Mandanten, 

 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen möch-
te ich insbesondere hinweisen: 

 
Einkommensteuer 

· Keine Nachholung unterlassener AfA für ein Wirtschaftsgut des Betriebsvermögens 

· Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem Leerstand und Renovierung einer Immobilie 
 
Umsatzsteuer 

· Vorsteuerabzug nur bei Angabe der richtigen Steuernummer oder Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer in der Rechnung 

 
Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Februar und März 2011 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.2.20111 10.3.20111 
Umsatzsteuer 10.2.20112 10.3.20112 
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 10.2.2011 Entfällt 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

Entfällt 10.3.2011 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.3.2011 

Ende der Schonfrist   Überwei-
sung3 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck4 

14.2.2011 14.3.2011 

7.2.2011 7.3.2011 

Gewerbesteuer 15.2.2011 Entfällt 
Grundsteuer 15.2.2011 Entfällt 
Ende der Schonfrist   Überwei-
sung3 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck4 

18.2.2011 
 

11.2.2011 

Entfällt 
 

Entfällt 

Sozialversicherung5 24.2.2011 29.3.2011 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertrag-

steuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
3 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

4 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 22.2./25.3.2011) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Einkommensteuer 
Keine Nachholung unterlassener AfA für ein Wirtschaftsgut des Betriebsvermögens 
Für ein betriebliches Wirtschaftsgut besteht die Pflicht, zumindest die normale Abschreibung geltend 
zu machen. Der Verzicht durch Vergessen oder vorsätzliches Unterlassen führt zum Verlust des nicht 
geltend gemachten Abschreibungspotentials. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, ob es sich 
um einen bilanzierenden Unternehmer handelt oder einen solchen, der seinen Gewinn durch Gegen-
überstellung der Einnahmen und Ausgaben ermittelt. 
Erfolgt später die Einbuchung eines Wirtschaftsguts des notwendigen Betriebsvermögens, handelt es 
sich um eine Fehler berichtigende Einbuchung. Das Wirtschaftsgut ist dann mit dem Wert einzulegen, 
mit dem es bei von Anfang an richtiger Bilanzierung zu Buche stehen würde. 
Welche weitreichenden Folgen sich aus der Entscheidung des Bundesfinanzhofs ergeben, zeigt der 
dem Urteil zugrunde liegende Fall. Der klagende Unternehmer hatte ein Patent angemeldet. Dies 
wurde einer GmbH zur Nutzung überlassen, an der er selbst beteiligt war. Der Einlagewert des Pa-
tents wurde mit dem Beginn der Verwertung auf 375 TEUR festgestellt, sein Restbuchwert zum Zeit-
punkt der späteren Veräußerung auf 160 TEUR. Der Fremdverkaufspreis betrug zu diesem Zeitpunkt, 
zehn Jahre später, 2 Mio. EUR. Das Finanzamt besteuerte den Differenzbetrag zwischen dem Rest-
buchwert zum Zeitpunkt des Verkaufs und dem erzielten Verkaufspreis. Der Bundesfinanzhof bestä-
tigte die Vorgehensweise des Finanzamts und damit auch den Verlust des Abschreibungspotenzials 
von 215 TEUR. Eine Berichtigung der entsprechenden Jahre war wegen zwischenzeitlich eingetrete-
ner Verjährung nicht mehr möglich. 

Ist bei einer Anteilsveräußerung zu 1 Euro das Halbeinkünfteverfahren anzuwenden? 
Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch der Gewinn aus der Veräußerung an einer Kapi-
talgesellschaft, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft un-
mittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 % beteiligt war. Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den 
der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungskosten übersteigt. 
Nach dem Halb-bzw. Teileinkünfteverfahren sind die Gewinne jedoch nur zu 50 % 
(Halbeinkünfteverfahren bis 31.12.2008) bzw. zu 60 % (Teileinkünfteverfahren ab 1.1.2009) steuer-
pflichtig. Bei Veräußerungsverlusten ist entsprechend zu verfahren. Sie sind ebenfalls nur anteilig 
steuermindernd zu berücksichtigen. 
Der Bundesfinanzhof hat den Anwendungsbereich des Halbeinkünfteverfahrens für den Fall eines 
Auflösungsverlustes eingeschränkt. Danach ist das Halbeinkünfteverfahren nicht auf einen Auflö-
sungsverlust anzuwenden, wenn der Gesellschafter aus seiner Beteiligung an der Kapitalgesellschaft 
zu keinem Zeitpunkt steuerfreie Einnahmen erzielt hat. Vor diesem Hintergrund hat sich die Finanz-
verwaltung dafür ausgesprochen, diese Rechtsprechung zum Abzug von Erwerbsaufwand (z. B. An-
schaffungskosten) im Zusammenhang mit Einkünften aus der Veräußerung wesentlicher Beteiligun-
gen jedenfalls dann nicht zu begrenzen, wenn der Anteilseigner keinerlei durch seine Beteiligung ver-
mittelten Einnahmen erzielt hat. 
Das Finanzgericht Düsseldorf entschied allerdings, dass der Verlust aus der Veräußerung einer 
GmbH-Beteiligung auch dann dem Halbeinkünfteverfahren unterliegt, wenn der Veräußerungspreis 
lediglich 1 EUR beträgt und der Veräußerer keine weiteren durch seine Beteiligung  an der GmbH 
vermittelte Einnahmen erzielt hat. 
Dagegen entschied das Niedersächsische Finanzgericht, dass ein entsprechender Verlust in voller 
Höhe anzusetzen ist, wenn der Anteilseigner aus der Beteiligung keine Gewinnausschüttungen bezo-
gen hat. 
In beiden Fällen muss der Bundesfinanzhof abschließend entscheiden. 
Hinweis: Nach dem Jahressteuergesetz 2010 ist für die Anwendung des Teileinkünfteverfahrens die 
bloße Absicht zur Erzielung von Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen ausreichend. Diese 
Gesetzesänderung gilt erst ab 2011. 

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem Leerstand und Renovierung einer Immobilie 
Der langjährige Leerstand einer Immobilie kann ein Indiz dafür sein, dass es an einer konkreten 
Einkünfteerzielungsabsicht fehlt. Auf die Gründe hierfür kommt es nicht an, vielmehr hat der Hausei-
gentümer nachzuweisen, dass er zielgerichtet eine spätere Vermietung der Immobilie anstrebt. 
Grundsätzlich wird bei der klassischen Vermietung und Verpachtung von Immobilien eine 
Einkunftserzielungsabsicht unterstellt. Für ein Fehlen dieser Absicht trägt das Finanzamt die Beweis-
last. Anders ist dies jedoch zu beurteilen, wenn die tatsächlichen Verhältnisse von der Regel abwei-
chen. Das ist z. B. dann der Fall, wenn über einen langen Zeitraum (hier: mehr als sieben Jahre) an 



 
dem Objekt gearbeitet wird, aber keinerlei ernsthafte Vermietungsbemühungen erkennbar sind. Auch 
der Umstand, dass die Renovierung in Eigenleistung und wegen fehlender finanzieller Mittel über ei-
nen längeren Zeitraum betrieben wird, ändert an dieser Beurteilung nichts. Eine Vermietungsabsicht 
muss anhand ernsthafter und nachhaltiger Bemühungen des Eigentümers erkennbar sein. Die Be-
hauptung allein, man beabsichtige eine Vermietung, reicht in einem solchen Fall nicht aus. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
 

Umsatzsteuer 
Vorsteuerabzug nur bei Angabe der richtigen Steuernummer oder Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer in der Rechnung 
Ein Unternehmer kann ihm von einem anderen Unternehmer in Rechnung gestellte Umsatzsteuer 
u. a. nur dann als Vorsteuer abziehen, wenn die Rechnung ordnungsgemäß ist. Der Bundesfinanzhof 
hat hierzu entschieden, dass eine ordnungsmäßige Rechnung die Angabe der zutreffenden Steuer-
nummer oder Steuer-Identifikationsnummer voraussetzt. Als Steuernummer gilt nicht das Aktenzei-
chen, unter dem die Finanzverwaltung die Korrespondenz mit dem Unternehmer bis zur Erteilung der 
Steuernummer führt. 

 
Lohn und Gehalt 
Kein Recht des Arbeitnehmers auf Nutzung des Dienstwagens für Privatfahrten nach Ablauf 
des Entgeltfortzahlungszeitraums 
Das dem Arbeitnehmer eingeräumte Recht zur privaten Nutzung eines Dienstwagens ist Teil des ge-
schuldeten Arbeitsentgelts. Im Fall der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers 
endet das Recht zur Privatnutzung mit dem Ende des Entgeltfortzahlungszeitraums, wenn zwischen 
den Vertragsparteien nichts Abweichendes vereinbart wurde. Ein entsprechender Widerrufsvorbehalt 
muss nicht vereinbart werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 
 


